
 

 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat 
vom 15. März 2019 übermittelt.  
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext. 

Deutscher Bundestag  Drucksache 19/8547 
19. Wahlperiode 19.03.2019 

Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Daniela Wagner, Stefan Gelbhaar, 
Matthias Gastel, weiterer Abgeordneter und der Fraktion  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 19/8089 – 

Jobtickets und Beschäftigte des Bundes 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Der Bund ist einer der größten Arbeitgeber in Deutschland, so arbeiten allein in 
der zentralen Verwaltung 35 500 Beschäftigte. Die Gesamtzahl der Stellen, die 
aus dem Kernhaushalt des Bundes finanziert werden, beläuft sich auf mehr als 
426 565, hinzukommen noch 33 615 Stellen über Sonderrechnungen und 
29 280 Stellen der Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform innerhalb 
des Bundesbereichs (siehe www.bmi.bund.de/DE/themen/oeffentlicher-dienst/ 
zahlen-daten-fakten/zahlen-daten-fakten-node.html). 

Jobtickets, also vergünstigte Tickets für Bus und Bahn über die Arbeitgeberin 
bzw. den Arbeitgeber, machen für Beschäftigte die Nutzung von Bus und Bahn 
attraktiver. Damit stärken Jobtickets die Alternativen zum privaten Auto – so-
wohl für die Fahrt zum Arbeitsplatz als auch für Freizeitfahrten. Pendlerinnen 
und Pendler, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen, verursachen weit weniger, 
klima-, gesundheits- und umweltschädliche Abgase, weniger Lärm und keinen 
Stau. In Kombination mit Radfahrten oder zu Fuß zurückgelegten Strecken för-
dert die Nutzung von Bus und Bahn die Gesundheit. Am Arbeitsplatz werden 
schließlich keine Parkplätze benötigt und so der Flächenverbrauch reduziert. 

Dies erkennt auch die Bundesregierung an. So hat sie in dem Papier „Nachhal-
tigkeit konkret im Verwaltungshandeln umsetzen – Maßnahmenprogramm 
Nachhaltigkeit“ des Staatssekretärsausschusses für nachhaltige Entwicklung in 
Punkt 8. f) das Jobticket als eine Maßnahme für mehr Nachhaltigkeit aufgeführt. 
Dort heißt es: „Das Job-Ticket-Angebot für die kostengünstige Nutzung des öf-
fentlichen Personennahverkehrs für dienstliche und private Fahrten wird fortge-
führt und, wo angezeigt, ausgeweitet. Bei der Einführung kann auf das Bundes-
verwaltungsamt als zentraler Dienstleister rund um das Job-Ticket für Behörden 
des Bundes und andere bundesnahe Einrichtungen zurückgegriffen werden“ 
(siehe www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/426424/ce303cc4bf64c43e 
7775dc20f031fb2b/2015-03-30-massnahmenprogramm-nachhaltigkeit-data.pdf? 
download=1). 
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V o r b e me r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g  

Allgemein 

Unter Bundesbehörden und Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform 
innerhalb des Bundesbereichs im Sinne der Kleinen Anfrage werden das Bundes-
kanzleramt, die Bundesministerien, die Beauftragte der Bundesregierung für Kul-
tur und Medien sowie das Bundespresseamt einschließlich ihrer Geschäftsbe-
reichsbehörden und Einrichtungen verstanden. 

Die Daten werden zum Stichtag 12. Februar 2019 erhoben. 

Um die Anzahl der Beschäftigten im Sinne der Kleinen Anfrage zu ermitteln, 
werden neben Beamtinnen und Beamten alle Tarifbeschäftigten sowie Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer gezählt. 

Die Fragen 4, 5 und 12 werden gemeinsam in tabellarischer Form (Tabelle 1) be-
antwortet.* 

Zum Bundesnachrichtendienst 

Die Antwort zu Frage 4 erfolgt in der Tabelle 1 und kann aus Gründen des Staats-
wohls in diesem besonderen Einzelfall nicht in offener Form erfolgen. Die erbe-
tenen Auskünfte zu Außenstellen und Mitarbeiteranzahl betreffen Strukturele-
mente des Bundesnachrichtendienstes (BND). Aus ihrem Bekanntwerden könn-
ten sowohl staatliche als auch nichtstaatliche Akteure Rückschlüsse auf Personal-
entwicklung, Modus Operandi sowie die Fähigkeiten und Methoden des BND 
ziehen. Dadurch würde die Aufgabenerfüllung des BND beeinträchtigt, was wie-
derum für die Sicherheit und die Interessen der Bundesrepublik Deutschland 
nachteilig wäre. Diese Informationen werden daher als Verschlusssache gemäß 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift des Bundesministeriums des Inneren 
zum materiellen und organisatorischen Schutz von Verschlusssachen (VS-An-
weisung – VSA) mit dem VS-Grad „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft 
und dem Deutschen Bundestag gesondert übermittelt.* 

1. Was ist der Bundesregierung über das Mobilitätsverhalten der Beschäftigten 
der Bundesbehörden und weiterer Einrichtungen innerhalb des Bundesbe-
reichs bekannt? 

Das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) führte im Jahr 2015 eine Stu-
die durch, die das Thema „Berufliche Mobilität in der Bundeswehr“ behandelte. 
Unter anderem wurden folgende Themen dabei betrachtet: 

 Verbreitung und Vielfalt von beruflicher Mobilität unter Bundeswehrangehö-
rigen, 

 Ursachen und Begleitumstände beruflicher Mobilität, 

 Folgen von beruflicher Mobilität und Ansichten, 

                                                      
* Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat hat Teile der Antwort zu den Fragen 4, 5 und 12 als  

„VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. 
Die Antwort ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen werden. 
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 geeignete Maßnahmen aus Sicht der Bundeswehrangehörigen (hierzu wurden 
Bundeswehrangehörige sowie ihre Partnerinnen und Partner befragt), um Ur-
sachen, Begleitumständen und Folgen der beruflichen Mobilität entgegenzu-
wirken, 

 Auswirkungen beruflicher Mobilitätserfordernisse auf die Berufswahl, Weiter-
verpflichtungen und BS-Auswahlverfahren, weitere berufliche Wegmarken.  

Die Studie ist als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. 

das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) 
und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) sind 
im Rahmen des Maßnahmenprogramms Nachhaltigkeit der Bundesregierung be-
auftragt, die Einführung eines Mobilitätsmanagements für die Bundesverwaltung 
zu prüfen. Hierfür wurde eine Ist-Analyse des Mobilitätsverhaltens an den beiden 
Standorten des BMVI in Berlin und Bonn – unter anderem mittels einer anony-
misierten Beschäftigtenbefragung und durch Einzelinterviews – durchgeführt. 
Aufgrund der unterschiedlichen Standort- und Rahmenbedingungen divergieren 
die Beschäftigtenmobilitäten der beiden Standorte. Während beispielsweise der 
motorisierte Individualverkehr (MIV) am Bonner Ministeriumssitz mit über 
50 Prozent den größten Anteil einnimmt, legen die Berliner Beschäftigten ihre 
Arbeitswege zu 60 Prozent mittels des öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) oder Fahrrad zurück. Im Auftrag des Umweltbundesamtes wurde über-
greifend analysiert, welche Potenziale das Mobilitätsmanagement für Bundesbe-
hörden bietet und welche Handlungsempfehlungen diesbezüglich gegeben wer-
den können. Der so entstandene Leitfaden „Mobilitätsmanagement in Bundesver-
waltungen – Handlungsempfehlungen für die Praxis“ des Umweltbundesamtes 
soll in Kürze veröffentlicht werden. 

Das BMVI hat im Jahr 2017 nach Ausschreibung einen externen Mobilitätsma-
nager mit der Ausarbeitung eines Mobilitätsmanagements im BMVI an den 
Standorten Berlin und Bonn beauftragt. Im Rahmen der Umsetzung erfolgte eine 
Datenerhebung mit nun anschließender Datenauswertung.  

Für die Datenerhebung wurden eine Beschäftigtenbefragung im BMVI im Früh-
jahr 2017 mit einer Beteiligung von rund 60 Prozent sowie einige Interviews 
durchgeführt (Folgen siehe Antwort zu Frage 15). 

Die Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ wird jährlich von Mai bis August durchge-
führt. Das BMVI koordiniert gemäß Beschlussfassung des Staatssekretärsaus-
schusses für Nachhaltigkeit die diesbezüglichen Aktivitäten der Bundesverwal-
tung. Im Jahr 2017 haben 2 786 Teilnehmer aus 82 Bundesbehörden insgesamt 
1,4 Mio. Kilometer mit dem Rad zurückgelegt und hierbei knapp 271 t Kohlen-
dioxid eingespart. Im BMVI kamen an beiden Standorten knapp 25 000 Kilome-
ter bzw. fast 5 t CO2 zusammen. 

Das Umweltbundesamt (UBA) erhebt seit dem Jahr 2006 das Mobilitätsverhalten 
seiner Beschäftigten. Die detaillierten Ergebnisse der letzten Befragung aus dem 
Jahr 2017 sind unter www.umweltbundesamt.de/themen/wie-umweltfreundlich- 
ist-das-uba-unterwegs abrufbar. Demnach nutzen knapp 68 Prozent der Beschäf-
tigten des UBA den Umweltverbund (Fuß- und Radverkehr, Bus und Bahn), um 
zur Arbeit zu kommen. 

Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) führt im Zuge der Machbarkeitsstudie zur 
Liegenschaftsverdichtung gerade eine verpflichtende Mobilitätsabfrage für den 
Standort Bonn durch. Die Ergebnisse dieser Studie liegen noch nicht vor. Darüber 
hinaus wird das Mobilitätsverhalten der Beschäftigten des BfN bislang nicht sys-
tematisch erfasst. 
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Ein umweltrelevanter Einfluss auf das Mobilitätsverhalten der Beschäftigten im 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und im Bundesinstitut 
für Berufsbildung (BIBB) wird z. B. durch eine kontinuierliche Ausweitung und 
Verbesserung der digitalen Infrastruktur (z. B. Vermeidung von Dienstreisen 
durch Videokonferenzen, die Ermöglichung mobilen Arbeitens vom Wohnort 
aus) erreicht. Eine Unterstützung des Mobilitätsverhaltens der Beschäftigten er-
folgt beispielsweise über die Teilnahme an der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“, 
die von vielen Beschäftigten sowohl im BMBF als auch im BIBB positiv aufge-
nommen wurde. 

Darüber hinaus liegen der Bundesregierung zu dieser Frage – außer den Angaben 
zu Frage 4 – keine Erhebungen vor. 

2. In welchen Bundesbehörden und anderen Einrichtungen in öffentlich-recht-
licher Rechtsform innerhalb des Bundesbereichs sind dafür qualifizierte Mo-
bilitätsbeauftragte ernannt worden (bitte nach Bundesbehörde und anderen 
Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform innerhalb des Bundesbe-
reichs aufschlüsseln)? 

In keiner Bundesbehörde oder keinen anderen Einrichtung in öffentlich-rechtli-
cher Rechtsform innerhalb des Bundesbereichs sind Mobilitätsbeauftragte im 
Sinne der Frage ernannt worden. 

Das UBA, Geschäftsbereich BMU, hat zwar keinen Mobilitätsbeauftragten, es 
gibt jedoch ein Team „Mobilitätsmanagement“, das dem Umweltausschuss be-
richtet und diesen anlassbezogen aktiv unterstützt. 

3. In welchen dieser Behörden in Frage 2 wird interessierten Beschäftigten 
mindestens einmal jährlich eine Mobilitätsberatung angeboten? 

In allen Behörden und Einrichtungen gibt es Informationsangebote für die Be-
schäftigten Aspekte der Mobilität betreffend, z. B. Aktion „Mit dem Fahrrad zur 
Arbeit“ oder Informationsveranstaltungen zum mobilen Arbeiten. 

4. Welche Bundesbehörden und andere Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher 
Rechtsform innerhalb des Bundesbereichs haben ein Jobticket-Angebot für 
ihre Beschäftigten, und wie wird dies in Anspruch genommen (bitte nach 
Behörde, anderen Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform inner-
halb des Bundesbereichs, Bundesland, Anzahl der Beamten und Angestell-
ten mit und ohne Jobticket, Kosten pro Jobticket im Jahr auflisten)? 

Die Angaben der Ressorts, Behörden und Einrichtungen zu Frage 4 sind der bei-
gefügten Tabelle 1, Spalten 1 bis 7, zu entnehmen.** 

Sofern ein Ressort, eine Behörde oder Einrichtung die Jobticket-Rahmenverein-
barungen des Bundesverwaltungsamtes (BVA) nutzt, sind die dem BVA vorlie-
genden Daten der beigefügten Tabelle 2 zu entnehmen; danach werden Jobtickets 
von Beschäftigten in folgenden 485 Behörden (inkl. aller Außenstellen: 936) be-
zogen: 

                                                      
** Von einer Drucklegung der Tabelle wurde abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/8547 auf der Internetseite des Deutschen 

Bundestages abrufbar. 
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Oberste Verfassungsorgane, Oberste Bundesbehörden, Oberste Gerichte 30 Behörden 
Obere Bundesbehörden 57 Behörden 
Mittelbehörden 28 Behörden 
Untere Bundesbehörden 14 Behörden 
Arbeitsverwaltung des Bundes 84 Arbeitsagenturen und  

Job-Center 
Andere Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform 86 Einrichtungen 
Sonstige bundesnahe Einrichtungen, Geförderte, Konsulate etc. 186 Einrichtungen 

Das BVA hat derzeit mit 26 Verkehrsverbünden (von insgesamt 64 Verbünden) 
in 14 Bundesländern Jobticket-Rahmenvereinbarungen abgeschlossen. Lediglich 
in Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern bestehen momentan noch 
keine solchen Rahmenvereinbarungen.  

Zudem besteht für alle Bundesbeschäftigten die Möglichkeit, das Jobticket-An-
gebot der Deutschen Bahn AG zu nutzen. 

Insgesamt beziehen derzeit 49 609 Beschäftigte in den o. g. Bundesbehörden und 
anderen Einrichtungen mit Bundesbezug sowie den weiteren bundesnahen und zu 
mindestens 50 Prozent geförderten Einrichtungen, denen gemäß Erlasslage der 
Bezug des Jobtickets für ihre Beschäftigten ermöglicht wird, ein Jobticket.  

Es wird eine Gesamtübersicht aller Verkehrsverbünde (Tabelle 2)** beigefügt, 
mit denen eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen wurde. In der Übersicht sind 
zudem alle Bundesbehörden, bundesnahen Einrichtungen und anderen Einrich-
tungen mit Bundesbezug aufgelistet, welche den jeweiligen Rahmenvereinbarun-
gen beigetreten sind. 

Eine dezidierte Aufteilung der ein bzw. kein Jobticket beziehenden Beschäftigen 
in den einzelnen, den Rahmenverträgen beigetretenen Behörden und Einrichtun-
gen ist weder dem BVA noch diesen Behörden und Einrichtungen möglich. Hier 
wäre man auf umfangreichere Ermittlung bei den Verkehrsverbünden angewie-
sen, sofern diese die Abonnentenkonten nach Beschäftigungsbehörden getrennt 
führen und bereit und berechtigt wären, diese Auswertung zu leisten und Daten 
zur Verfügung zu stellen. 

Detaillierte Angaben über die Ticketkosten pro Jahr können nicht gemacht wer-
den, da sich die Ticketkosten oftmals u. a. an der Anzahl der durchfahrenen Ta-
rifzonen orientieren; die Jahresbezugskosten bewegen sich in etwa in einer Preis-
spanne zwischen 430 Euro und 1 926 Euro. 

Des Weiteren darf nicht außer Acht gelassen werden, dass Nachfrage und Nut-
zung eines Jobtickets abhängig von den örtlichen ÖPNV-Angeboten ist. 

                                                      
** Von einer Drucklegung der Tabelle wurde abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/8547 auf der Internetseite des Deutschen 

Bundestages abrufbar. 
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5. Welche Bundesbehörden und andere Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher 
Rechtsform innerhalb des Bundesbereichs haben bisher kein Jobticket-An-
gebot für ihre Beschäftigten eingeführt, und was sind die Gründe hierfür 
(bitte nach Behörde, anderen Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechts-
form innerhalb des Bundesbereichs, Bundesland, Anzahl der Beamten und 
Angestellten sowie der möglichen Gründe auflisten)? 

Angaben zu Frage 5 sind der beigefügten Tabelle 1, Spalten 1 bis 4, 6 und 8, zu 
entnehmen.** 

Hinsichtlich der Angaben zum BND wird auf den als „VS – Nur für den Dienst-
gebrauch“ eingestuften Teil der Antwort verwiesen. 

Mögliche Gründe für ein fehlendes Jobticket-Angebot sind lt. BVA: 

 Einige Behörden, deren Außenstellen sowie andere Einrichtungen befinden 
sich nicht im Einzugsgebiet eines Verkehrsverbundes, mit dem ein Rahmen-
vertrag abgeschlossen wurde. 

 Fehlende aktive Werbung für die verfügbaren Angebote (grundsätzlich kann 
jede Einrichtung dem vor Ort gültigen Rahmenvertrag beitreten). 

 Mit einigen Verkehrsverbünden können aufgrund der dortigen Tarifbestim-
mungen bisher keine Rahmenvereinbarungen abgeschlossen werden. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn der Verkehrsverbund vorsieht, dass bei Ab-
schluss eines Rahmenvertrages für jede Beschäftigte und jeden Beschäftigten 
ein Jobticket abonniert werden muss (100-prozentige Abnahmequote). 

Eine Vielzahl von Verkehrsverbünden setzt voraus, dass ein Arbeitgeberzu-
schuss gewährt wird. In diesen Fällen kann derzeit kein Rahmenvertrag abge-
schlossen werden. 

6. Welche Bundesbehörden und andere Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher 
Rechtsform innerhalb des Bundesbereichs mit einem Jobticket-Angebot ge-
währen ihren Beschäftigten einen Arbeitgeberzuschuss zusätzlich zum oh-
nehin geschuldeten Arbeitslohn zum Kaufpreis des Jobtickets, und wie hoch 
sind die jährlichen Kosten hierfür (bitte nach Behörde, anderen Einrichtun-
gen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform innerhalb des Bundesbereichs, 
Bundesland, Anzahl der Beamten und Angestellten mit und ohne Jobticket, 
Höhe des entsprechenden Arbeitsgeberzuschusses auflisten)? 

7. Welche Gründe bestehen, aus denen Bundesbehörden und andere Einrich-
tungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform innerhalb des Bundesbereichs 
mit einem Jobticket-Angebot ihren Beschäftigten keinen Arbeitgeberzu-
schuss zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewähren (bitte mit 
Begründung beantworten)? 

8. Welche Bundesbehörden und andere Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher 
Rechtsform innerhalb des Bundesbereichs mit einem Jobticket-Angebot stel-
len dieses ihren Beschäftigten kostenfrei zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn zur Verfügung (bitte nach Behörde, anderen Einrichtungen 
in öffentlich-rechtlicher Rechtsform innerhalb des Bundesbereichs, Bundes-
land, Anzahl der Beamten und Angestellten mit und ohne entsprechendem 
Jobticket auflisten)? 

                                                      
** Von einer Drucklegung der Tabelle wurde abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/8547 auf der Internetseite des Deutschen 

Bundestages abrufbar. 
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9. Welche Gründe bestehen, aus denen Bundesbehörden und andere Einrich-
tungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform innerhalb des Bundesbereichs 
mit einem Jobticket-Angebot dieses den Beschäftigten nicht kostenfrei zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zur Verfügung stellen (bitte 
mit Begründung beantworten)? 

Die Fragen 6 bis 9 werden gemeinsam beantwortet.  

Die Bezuschussung oder kostenfreie Bereitstellung eines Jobtickets ist weder für 
den Beamten- noch für den Tarifbereich vorgesehen. Für die Gewährung eines 
solchen Arbeitgeberzuschusses (bis zu 100 Prozent der Kosten = kostenfrei) zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn bzw. in Ergänzung der gesetzlich 
geregelten Besoldung bestehen keine tarif- oder besoldungsrechtlichen Grundla-
gen. Ein kostenloses Nahverkehrsticket war ein Thema der Tarifrunde von Bund 
und Kommunen im Jahr 2018, in der Tarifeinigung wurde dazu dann keine Re-
gelung getroffen. Tarif- und Besoldungsrecht formen grundsätzlich nur die Rah-
menbedingungen für eine – durch anderweitige organisationrechtliche Regelun-
gen bzw. Grundentscheidungen der Bundesregierung zuzulassende – Bezuschus-
sung oder sonstige Förderung von Jobtickets aus. Insoweit wird Bezug genom-
men auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 9 der Kleinen Anfrage der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Bundestagsdrucksache 18/10085 so-
wie zu den Fragen 61 und 62 auf Bundestagsdrucksache 18/11297. 

10. Welche Bundesbehörden und andere Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher 
Rechtsform innerhalb des Bundesbereichs mit einem Jobticket-Angebot stel-
len dieses ihren Beschäftigten durch Lohnumwandlung zur Verfügung (bitte 
nach Behörde, anderen Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform 
innerhalb des Bundesbereichs, Bundesland, Anzahl der Beamten und Ange-
stellten entsprechendem Jobticket auflisten)? 

Im Tarifbereich bedeutet Entgeltumwandlung (wird hier Lohnumwandlung ge-
nannt) einen Verzicht auf tarifvertragliches Entgelt zugunsten einer anderen  
(Sach-)Leistung, z. B. eines Jobtickets. Der beim Bund geltende TVöD sieht kei-
nen Sachlohn vor, mithin auch keine Entgeltumwandlung zugunsten eines Jobti-
ckets. Gemäß § 24 Absatz 1 Satz 2 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) ist der Arbeitgeber zur Zahlung des gesamten Entgelts auf ein vom Be-
schäftigen benanntes Konto verpflichtet. Eine Entgeltumwandlung bedarf also ei-
ner tarifvertraglichen Regelung. Bisher gibt es das nur für den Bereich der Zu-
satzversorgung/Betriebsrente.  

Aus besoldungsrechtlicher Sicht ist darauf hinzuweisen, dass für die Möglichkeit 
der Entgeltumwandlung keine Rechtsgrundlage besteht. Im Übrigen wird auf die 
Antwort zu den Fragen 6 bis 9 verwiesen. 

11. Welches jährliche Potential für Kosteneinsparungen bei Bundesbehörden 
und anderen Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform innerhalb 
des Bundesbereichs besteht nach Kenntnis der Bundesregierung durch das 
Jobticket-Angebot, da weniger teurer Parkraum (Parkplätze, Tiefgaragen) 
sowie ggf. keine auch für den Arbeitsweg oder für den Privatgebrauch ge-
nutzte Dienstwagen für die Beschäftigten vorgehalten bzw. bereitgestellt 
werden müssen? 

Dienstwagen werden üblicherweise nicht für den Arbeitsweg oder zum Privatge-
brauch zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus liegen der Bundesregierung zu 
dieser Frage keine Erhebungen vor. 
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12. Wie viele Stellplätze stehen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Bun-
desbehörden und andere Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform 
innerhalb des Bundesbereichs zur Verfügung (bitte nach Behörden auf-
schlüsseln)? 

Die Angaben zu Frage 12 sind der beigefügten Tabelle 1, Spalten 1 bis 3 und 9, 
zu entnehmen.** 

Hinsichtlich der Angaben zum BND wird auf die gesonderte Tabelle verwiesen. 

13. Wie hoch wäre das CO2-Einsparpotential nach Kenntnis der Bundesregie-
rung, wenn alle Bundesbehörden und andere Einrichtungen in öffentlich-
rechtlicher Rechtsform innerhalb des Bundesbereichs ein Jobticket-Angebot 
einführen würden, das von allen Beschäftigten, die ansonsten mit dem PKW 
zum Arbeitsplatz pendeln, ganzjährig genutzt würde? 

Zu dieser Frage liegen der Bundesregierung keine Erhebungen vor. 

14. Welche konkreten Maßnahmen hat die Bundesregierung für die Umsetzung 
ihres Maßnahmenprogramms Nachhaltigkeit ergriffen, damit mehr Bundes-
behörden und andere Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform in-
nerhalb des Bundesbereichs ihren Beschäftigten ein Jobticket-Angebot an-
bieten können (bitte mit Begründung beantworten)? 

Das Jobticket-Angebot für die kostengünstigere Nutzung des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs für dienstliche und private Fahrten wird fortgeführt und, wo an-
gezeigt, ausgeweitet. Bei der Einführung und im weiteren Verfahren kann auf das 
BVA als zentraler Dienstleister rund um das Jobticket für Behörden des Bundes 
und andere bundesnahe Einrichtungen zurückgegriffen werden. 

Mit derzeit 26 Verkehrsverbünden bestehen vertragliche Vereinbarungen zum 
Jobticket-Erwerb. Zusätzlich kann verbundübergreifend das Jobticket der Deut-
schen Bahn AG (DB Job-Ticket) genutzt werden. Von den 120 Behörden und 
Einrichtungen der unmittelbaren Bundesverwaltung bieten ca. 90 ihren Beschäf-
tigten das Jobticket an. Derzeit nutzen knapp 50 000 Bundesbedienstete das Job-
ticket-Angebot des Bundesverwaltungsamtes. 

In einigen Verkehrsverbünden ist der Abschluss von Rahmenverträgen zum Job-
ticket derzeit noch nicht möglich, da die einschlägigen tariflichen Bestimmungen 
zwingend einen Arbeitgeberzuschuss vorsehen, den der Bund bisher nicht zahlt.  

In den Ländern werden teilweise bereits Arbeitgeberzuschüsse zur Förderung ei-
ner umweltfreundlichen Mobilität gewährt. Das Bundesland Hessen bietet bei-
spielsweise allen Landesbediensteten die Nutzung eines für die Bediensteten kos-
tenlosen Jobtickets an. In Sachsen und Baden-Württemberg konnten mit Arbeit-
geberzuschüssen von 10 Prozent des Ticketpreises bzw. 25 Euro monatlich über 
40 Prozent Neukunden für eine umweltfreundliche Mobilität gewonnen werden. 
Im Freistaat Thüringen befindet sich eine Vereinbarung zum Jobticket in Vorbe-
reitung. 

                                                      
** Von einer Drucklegung der Tabelle wurde abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/8547 auf der Internetseite des Deutschen 

Bundestages abrufbar. 
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15. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung darüber hinaus, damit mehr 
Bundesbehörden und andere Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechts-
form innerhalb des Bundesbereichs ihren Beschäftigten ein Jobticket anbie-
ten können (bitte mit Begründung beantworten)? 

Auf Grundlage der Beschäftigtenbefragung des BMVI (siehe Antwort zu Frage 1) 
wird mit dem externen Mobilitätsmanager ein Handlungsleitfaden „Mobilitäts-
management in der Bundesverwaltung am Beispiel BMVI“ für die Weitergabe an 
andere Ressorts erarbeitet. Dabei steht grundsätzlich das Ziel im Vordergrund, 
durch Verkehrsvermeidung, Verlagerung des Verkehrs auf die Verkehrsmittel 
des Umweltverbundes und Verbesserung des verbleibenden motorisierten Indivi-
dualverkehrs die Treibhausgasemissionen und den Energiebedarf des von der 
Bundesverwaltung verursachten Verkehrs sowie Kosten der dienstlichen Mobili-
tät insgesamt zu verringern. Konkrete Maßnahmen sind noch nicht in der Umset-
zung.
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Drucksache 19/8547 – 62 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

Stand: Verbünde 2019 - 01 Anlage 2 

Tarifgebiet 
Dienst-
stellen 
01/2019 

JobTicket-
Nutzer 
01/2019 

DB 
Deutsche Bahn 

(bundesweit) 
entfällt 3.071 

BOB 
MERIDIAN 

Bayerische Oberlandbahn GmbH, 
Holzkirchen 

3 101 

DING Donau-Iller-Nahverkehr GmbH 9 42 

GVH 
Großraum-Verkehr 

Hannover 
42 1.135 

HVV 
Hamburger 

Verkehrsverbund 
11 433 

marego 
Magdeburger 

Regionalverkehrsverbund 
17 159 

MDV 
Mitteldeutscher 

Verkehrsverbund 
47 838 

MVV 
Münchner 

Verkehrs- und Tarifverbund 
73 5.915 

naldo 
Verkehrsverbund 

Neckar-Alb-Donau GmbH 
8 50 

NVV 
Nordhessischer 

VerkehrsVerbund 
19 68 

saarVV 
Saarländischer 

Verkehrsverbund 
23 265 

SH-Tarif 
Tarifverbund 

Schleswig-Holstein-Tarif 
38 291 

VBB 
Verkehrsverbund 

Berlin Brandenburg 
255 12.835 

VBN 
Verkehrsverbund 

Bremen / Niedersachsen 
50 1.817 

VMS 
Verkehrsverbund 

Mittelsachsen 
15 37 

VMT 
Verkehrsverbund 
Mittelthüringen 

23 197 

VOS 
Verkehrsgemeinschaft 

Osnabrück 
17 33 

VRR 
Verkehrsverbund 

Rhein-Ruhr 
58 3.140 

VRS Verkehrsverbund Rhein-Sieg 158 18.229 

VVS 
Verkehrs- und Tarifverbund 

Stuttgart GmbH 
23 331 

ZVON 
Verkehrsverbund Oberlausitz-

Niederschlesien GmbH 
9 22 

W
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VerkehrsgemeinschaftOstwestfalen-
Lippe(Der Sechser) 

38 600 

Verkehrsgemeinschaft 
Münsterland (VGM) 

Verkehrsgemeinschaft 
Ruhr-Lippe (VRL) 

Verkehrsgemeinschaft 
Westfalen-Süd 

(VWGS) 

Verkehrs-Servicegesellschaft 
Paderborn/Höxter mbH 

(VPH) 

Gesamt: 936 49.609 juris Lex QS
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Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 63 – Drucksache 19/8547

Stand : Abonnenten 2018 - 12 

Tarifgebiet 
Nutzer 
2017-

08 

Nutzer 
2017-

12 

Nutzer 
2018-

06 

Nutzer 
2018-

12 

DB 
Deutsche Bahn 
(bundesweit) 

3.121 3.116 3.072 3.071 

DING Donau-Iller-Nahverkehrs GmbH - seit 01.02.2018 125 42 
GVH Großraum-Verkehr Hannover GbR 994 1.079 1.079 1.135 
HVV Hamburger Verkehrsverbund 451 418 433 433 
marego Magdeburger Regionalverkehrsverbund 118 119 122 159 
MDV Mitteldeutscher Verkehrsverbund 731 755 766 838 
Meridian Bayerische Oberlandbahnen 28 108 94 101 
MVV Münchner Verkehrs- und Tarifverbund 5.727 5.870 5.906 5.915 
NALDO Neckar-Alb-Donau neu ab 2019 50 
NVV Nordhessischer VerkehrsVerbund 102 28 46 68 
saarVV Saarländischer Verkehrsverbund 288 304 272 265 
SH-Tarif Tarifverbund Schleswig-Holstein 236 261 259 291 
VBB Verkehrsverbund Berlin Brandenburg 12.183 12.687 12.264 12.835 
VBN Verkehrsverbund Bremen / Niedersachsen 2.621 1.763 1.763 1.817 
VMS Verkehrsverbund Mittelsachsen 32 30 35 37 
VMT Verkehrsverbund Mittelthüringen 185 193 196 197 
VOS Verkehrsgemeinschaft Osnabrück 21 35 35 33 
VRR Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 2.923 3.020 3.114 3.140 
VRS Verkehrsverbund Rhein-Sieg 17.086 17.758 17.723 18.229 
VVS Verkehrsverbund Stuttgart 248 284 324 331 

Westfalen 
Tarif 

Verkehrsgemeinschaft Münsterland, 
Verkehrsgemeinschaft Ruhr-Lippe, Hochstift, 
OWL-Der Sechser, Westfalen Süd, 

625 631 633 600 

Zweckverband Verkehrsverbund 
ZVON 

Oberlausitz-Niederschlesien 
7 7 8 22 

47.720 48.459 48.261 49.609 

in 936 Dienststellen 

BOB - Meridian 3 

Name der Behörde / Dienststelle des Bundes 

Hauptzollamt Rosenheim 
Goethe-Institut München 
Bundeseisenbahnvermögen, 
Dienststelle Süd - Außenstelle München 
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Drucksache 19/8547 – 64 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

DING 9 

1. DAK-Gesundheit (Krankenkasse) 

2. Hauptzollamt Ulm 

3. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – Direktion Freiburg 

4. Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr (BAPersBw) 

5. IKK classic (Krankenkasse) 

6. BARMER GEK (Krankenkasse) 

7. Agentur für Arbeit Ulm 

8. Agentur für Arbeit Neu-Ulm 

9. Agentur für Arbeit Illertissen 
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Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 65 – Drucksache 19/8547

GVH 42 

Dienststelle 

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft - Hauptverwaltung 

Berufsgenossenschaft Holz und Metall -aufgrund neuer Strukturen neuer Beitritt unter Nr. 43-

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie 
Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation 
Bezirksverwaltung Hannover 
Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Celle 
Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Hameln 
Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Hannover 
Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Nienburg 
Agentur für Arbeit Bochum - Interner Service Bochum 
Bundesamt für Güterverkehr 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (alle Dienststellen) 
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - Direktion Magdeburg -
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk - Der Landesbeauftragte für Bremen, Niedersachsen 
Bundeseisenbahnvermögen 
Bundesnetzagentur 

Bundeswehr (alle Dienststellen) vertreten durch: 
Bundesamt für das Personalmanagement des Bundeswehr (BAPersBw) 
- Referat ZS 2.4 -

DB Netz AG 
Deutsche Post AG - SNL IT PeP 
Deutsche Rentenversicherung - Knappschaft Bahn See - Regionaldirektion Hannover -
DGUV Hannover 
Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt - Außenstelle Mitte 
Hauptzollamt Hannover 
KK - AOK für Niedersachsen - Direktion -
KK - atlas BKK ahlmann 
KK - BARMER 
KK - Deutsche Angestellten Krankenkasse 
KK - Deutsche BKK 
KK - Hanseatische Krankenkasse 
KK - IKK-Classic 
KK - KKH 
KK - Postbeamtenkrankenkasse 
KK - pronova BKK 
KK - Techniker Krankenkasse - Servicezentrum Krankenhaus -
Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik 
Neubauamt für den Ausbau des Mittellandkanals 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
Wasser-und Schifffahrtsamt Braunschweig 
Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik (ZIVIT) - Jetzt: ITZ Bund 
Zollfahndungsamt Hannover 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. - Landesverband Nordwest (DGUV LV NW) 
energie-BKK 
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Drucksache 19/8547 – 66 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

HVV 11 

Dienststelle 

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - Außenstelle Hamburg -
Wasser-und Schifffahrtsamt Hamburg 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
- Außenstelle Sachsenstraße -
Hamburg-Münchener-Krankenkasse 
jetzt DAK 

Deutsche Angestellten Krankenkasse DAK 
- Regionalzentrum (ohne Servicecenter) 
- Fachzentrum Mitgliedschaft und Beitrag 
- Digitalisierungszentrum 

Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost 
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH 
Berufsgenossenschaft für Bauwirtschaft 
Hauptverwaltung 
KKH, Körperschaft d. öffentlichen Rechts 
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See  Regionaldirektion Hamburg 
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) 

marego_17 

Nr. 
Dienststelle 

1 Agentur für Arbeit Magdeburg 
2 Agentur für Arbeit Sangerhausen 
3 BARMER GEK 
4 Bundesagentur für Arbeit Familienkasse Direktion Personalservice Rheine 

5 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(alle Dienststellen) 

6 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Direktion Magdeburg 

7 
Bundeswehr (alle Dienststellen) vertreten durch: 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr (BAPersBw) 
- Referat ZS 2.4 -

8 
Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
DDR 

9 DAK 
10 Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See Geschäftsstelle Magdeburg 
11 Hauptzollamt Magdeburg 
12 Karrierecenter der Bundeswehr Magdeburg 
13 Kaufmännische Krankenkasse - KKH 
14 Wasser- und Schifffahrtsamt Magdeburg 
15 Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost 
16 Zollfahndungsamt Hannover 
17 Umweltforschungszentrum Leipzig 
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Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 67 – Drucksache 19/8547

MDV 47 

Nr. Dienststelle 

1 Agentur für Arbeit Halle 
2 Agentur für Arbeit Leipzig 
3 BARMER GEK 

4 
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft 
- Hauptverwaltung -

5 Berufsgenossenschaftliche Kliniken Bergmannstrost 

6 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(alle Dienststellen) 

7 
Bundesamt für Naturschutz 
- Außenstelle Leipzig -

8 
Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen 
- Außenstelle Leipzig -

9 Bundesanstalt Technisches Hilfswerk Altenburg 
10 Bundespolizeiamt Halle 

11 
Bundeswehr (alle Dienststellen) vertreten durch: 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr (BAPersBw) 
- Referat ZS 2.4 -

12 
Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU) 
- Außenstelle Halle -

13 
Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU) 
- Außenstelle Leipzig -

14 
Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof 
- Dienststelle Leipzig -

15 
Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e.V. 
- Nationale Akademie der Wissenschaften -

16 Deutsche Angestellten Krankenkasse - Unternehmen Leben 

17 
Deutsche Bundesbank 
- Hauptverwaltung Leipzig -

18 Deutsche Nationalbibliothek 

19 
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
- Geschäftsstelle Halle  -

20 
Deutscher Wetterdienst 
- Niederlassung Leipzig -

21 Deutsches Biomassenforschungszentrum 

22 
Deutsches Jugendinstitut e.V. 
- Außenstelle Halle -

23 Bundesverwaltungsgericht 

24 
Eisenbahn-Bundesamt 
- Außenstelle Halle -

25 ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH 
26 Franckesche Stiftungen zu Halle 
27 Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS 
28 Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit 

29 
Generalzolldirektion Bildungs- u. Wissenschaftszentrum der 
Bundesfinanzverwaltung - Dienstsitz Leipzig -

30 Hanseatische Krankenkasse 

31 
Hauptzollamt Dresden 
- Dienstsitz Leipzig -

32 IKK-Classic 
33 KKH 
34 Kulturstiftung des Bundes 
35 Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa (IAMO) Halle 
36 Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e.V. 
37 Generalzolldirektion, Bundeskasse Halle, DS Halle/Saale 
38 Salus BKK 

39 
Techniker Krankenkasse 
- TK-Servicezentrum -
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Nr. Dienststelle 

40 Verein IAT / FES des DOSB e.V. 
41 Zollfahndungsamt Dresden 

42 Zollfahndungsamt Hannover 

43 
Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie, Wirkstoffbiochemie und 
Therapieentwicklung IZI-MWT 

44 Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie IZI 
45 Umweltforschungszentrum Leipzig 
46 Agentur für Arbeit Chemnitz Familienkasse Leipzig 

MVV 73 

Name der Behörde / Dienststelle des Bundes 

Agentur für Arbeit München 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
Bundesamt für Strahlenschutz Salzgitter 
Außenstelle Oberschleißheim 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Direktion München / Hauptstelle OP 
Bundesfinanzhof 
Bundesnetzagentur 
Bundespatentgericht 
Bundespolizeidirektion München 
Deutsche Bundesbank - Hauptverwaltung München 
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
Deutscher Wetterdienst 
Deutsches Patent- und Markenamt 
Eisenbahn-Bundesamt Außenstelle München 
Europäische Schule München 
Europäisches Patentamt 
Goethe-Institut Zentrale München 
Hauptzollamt München 
Berufsgenossenschaft Holz und Metall 
Internationale Jugendbibliothek 
Max Planck Digital Library 
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. - Generalverwaltung -
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht 
Max-Planck-Institut für Physik - Werner-Heisenberg-Institut -
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft - Bezirksverwaltung München -
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk - Der Landesbeauftragte für Bayern -
Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb 
Bundesamt für Güterverkehr Außenstelle München 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) 
Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft - Bezirksverwaltung München -
Adalbert Stifter e.V. 
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik 
Max-Planck-Institut für Biochemie 
Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution 
Max-Planck-Institut für Astrophysik 
Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik 
Max-Planck-Institut für Neurobiologie 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie 
Helmholtz Zentrum München 
Techniker Krankenkasse München 
Techniker Krankenkasse - Servicezentrum Mitgliedschaft und Beiträge -
Techniker Krankenkasse - Landesvertretung Bayern -
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Name der Behörde / Dienststelle des Bundes 

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) Oberpfaffenhofen 
Agentur für Arbeit Freising 
Agentur für Arbeit Rosenheim 
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft - Hauptverwaltung -
Berufsgenossenschaft für Nahrungsmittel und Gaststätten 
Deutsches Jugendinstitut e.V. 
BARMER GEK 
Max-Planck-Institut für Quantenoptik 
Techniker Krankenkasse - Kundenberatungsregion Bayern -
Deutsche Angestellten Krankenkasse (DAK) 
Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) - Standort München 
Generalzolldirektion - Direktion IX - Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwal-
tung 

Max Planck Innovation GmbH 
acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften 
Zollfahndungsamt München 
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit 
Luftfahrt-Bundesamt - Außenstelle München Flughafen 
Unfallversicherung Bund und Bahn 
Postbeamtenkrankenkasse 
Kaufmännische Krankenkasse 
Bundesverwaltungsamt 
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH – Forschungszentrum 
Bundesanstalt für Post und Telekommunikation 
Rechenzentrum Garching der Max-Planck-Gesellschaft (MPCDF) 
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) Bezirksverwaltung Mün-
chen 

Bundeswehr (alle Dienststellen) vertreten durch: 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr (BAPersBw) - Referat ZS 2.4 

TKgesundheit GmbH 
Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (ZITiS) 
FMS Wertmanagement AöR 
FMS Wertmanagement Service GmbH 
Max-Planck-Institut für Ornithologie 

naldo 8 

Nr. Beitritt am Dienststelle 

1 20.11.2018 Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 

2 22.11.2018 
Hauptzollamt Heilbronn 
Dienstort Reutlingen 

3 12.12.2018 
Agentur für Arbeit Ulm 
Interner Service Personal 

4 22.11.2018 Barmer GEK 
5 03.01.2019 DAK-Gesundheit 
6 31.01.2019 Bundesverwaltungsamt für die Außenstelle Stuttgart 

7 11.02.2019 
Bundesanstalt für Post und Telekommunikation, 
Dienststelle Stuttgart 

8 26.02.2019 Agentur für Arbeit Rottweil - Villingen-Schwenningen 
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NVV 19 

Nr. Dienststelle 

1 Agentur für Arbeit Bad Hersfeld 
2 Agentur für Arbeit Kassel 
3 Agentur für Arbeit Korbach 
4 BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft 
5 BPol  - Direktion Bundesbereitschaftspolizei 
6 BPol - Bundespolizeidirektion Koblenz 

(mit zugehörigen Bundespolizeiinspektionen) 
7 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(alle Dienststellen) 
8 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
9 Bundessozialgericht 

10 Bundeswehr (alle Dienststellen) vertreten durch: 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr (BAPersBw) - Refe-
rat ZS 2.4 -

11 DAK Unternehmen Leben 
12 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) 
13 Deutsche Rentenversicherung Knappschaft- Bahn-See 
14 IKK-Classic 
15 Internationaler Suchdienst 
16 KKH Körperschaft des öffentlichen Rechts 
17 Techniker Krankenkasse 
18 Wasser- und Schifffahrtsstraßenamt Hannoversch Münden 
19 Zollfahndungsamt Frankfurt a.M. 

Dienstsitz Kassel 

saarVV 23 

Dienststelle 

Agentur für Arbeit Saarland 
Standort Saarbrücken 
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft 
Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie Saarbrücken 
Bundesagentur für Arbeit 
- Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland -
Bundesamt für Güterverkehr Saarbrücken 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(alle Dienststellen) 
Bundesnetzagentur 
Bundeswehr (alle Dienststellen) vertreten durch: 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr (BAPersBw) 
- Referat ZS 2.4 -
Bundeszentralamt für Steuern 
- Dienstsitz Saarlouis -
Deutsche Bundesbank 
Filiale Saarbrücken 
Deutsche Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See 
Eisenbahnbundesamt Saarbrücken 
Fraunhofer IBMT 
Hauptzollamt Saarbrücken 
KK - Barmer Ersatzkasse 
KK - DAK-Gesundheit 
KK - HEK - Hanseatische Krankenkasse 
KK - KKH - Kaufmännische Krankenkasse 
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Dienststelle 

KK - Postbeamtenkrankenkasse 
KK - Techniker Krankenkasse 
Landesvertretung Saarbrücken 
Knappschaftskrankenhaus Sulzbach 
Saarland Heilstätten GmbH 
Bundespolizeiinspektion Bexbach 

SH-Tarif 38 

Dienststelle 

Berufsgenossenschaft für Bauwirtschaft - Hauptverwaltung 
Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Bad Oldesloe 
Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Elmshorn 
Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Hamburg 
Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Flensburg 
Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Heide 
Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Kiel 
Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Kiel - Regionaldirektion Nord 
Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Lübeck 
Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Neumünster 
Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit 
Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen 
Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse - Direktion Interner Service - Personal 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (alle Dienststellen) 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Direktion Rostock 
Bundesanstalt für Post und Telekommunikation 
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk Kiel 
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt 
Bundespolizeiinspektion; 
Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung 
Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung 

Bundeswehr (alle Dienststellen) vertreten durch: 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr (BAPersBw) 
- Referat ZS 2.4 -

Deutsche Bundesbank - Hauptverwaltung Hamburg 
Deutsche Rentenversicherung - Knappschaft-Bahn-See 
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit 
Hauptzollamt Kiel 
KK - atlas BKK ahlmann 
KK - BARMER 
KK - Deutsche Angestellten Krankenkasse (DAK) 
KK - Hanseatische Krankenkasse 
KK - Techniker Krankenkasse 
Oberfinanzdirektion Hamburg 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (SVLFG) 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Hamburg 
ITZ Bund - DS Hamburg 
DESY-Deutsches Elektronen-Synchrotron Hamburg 
Bundespolizeiakademie Lübeck 
Berufsgenossenschaft Verkehr (BG Verkehr) 
Max Rubner-Institut (Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel 
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VBB 255 

Beigetretene Einrichtung 

Bundeswehr (12 Dienststellen) vertreten durch: 
Bundesamt für das Personalmanagement des Bundeswehr (BAPersBw) 
Bundesverwaltungsamt, Außenstelle Berlin 
Deutscher Bundeswehr Verband, Bundesgeschäftsstelle Berlin 
Der Evangelische Militärbischof, Ev. Seelsorge in der Bundeswehr 
Evangelisches Kirchenamt für die Bundeswehr 
Katholisches Militärbischofsamt 
Akademie der Künste 
Agentur für Arbeit Cottbus 
Agentur für Arbeit Potsdam, (betreut AA Neuruppin und Eberswalde mit) 
Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsagentur Berlin Mitte 
Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsagentur Berlin Nord 
Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsagentur Berlin Süd 
Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Direktion 
Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Berlin Brandenburg 
Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Außenstelle Berlin 
Bundesanstalt für Post und Telekommunikation 
Bundesarchiv 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Sitz Berlin 
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 
Bundeseisenbahnvermögen, Dienststelle Ost 
Bundesamt für Strahlenschutz, Außenstelle Berlin 
BG Bau Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Hauptverwaltung 
Berliner Institut für Gesundheitsforschung (Berlin Institute of Health BIH) 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Direktion Berlin 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Potsdam 
Bundeskriminalamt 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
Amt für Schadensabwicklung 
Bundeszentrale für politische Bildung 
Bundespolizeiabteilung Blumberg 
Bundespolizeidirektion Berlin 
Bundespolizeipräsidium Potsdam 
Bundesrechnungshof, Außenstelle Potsdam 
Apostolische Nuntiatur 
Botschaft der Bolivarischen Republik Venezuela, Konsularabteilung 
Botschaft der Demokratischen Sozialistischen Republik Sri Lanka 
Botschaft der Demokratischen Volksrepublik Algerien 
Botschaft der Föderativen Republik Brasilien 
Botschaft der Französischen Republik 
Botschaft der Italienischen Republik 
Botschaft der Portugiesischen Republik 
Botschaft der Republik Argentinien 
Botschaft der Republik Chile 
Botschaft der Republik der Philippinen 
Botschaft der Republik Ecuador 
Botschaft der Republik Estland 
Botschaft der Republik Ghana 
Botschaft der Republik Honduras 
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Beigetretene Einrichtung 

Botschaft der Republik Indien 
Botschaft der Republik Indonesien 
Botschaft der Republik Island 
Botschaft der Republik Kap Verde 
Botschaft der Republik Kenia 
Botschaft der Republik Libanon 
Botschaft der Republik Malawi 
Botschaft der Republik Malta 
Botschaft der Republik Namibia 
Botschaft der Republik Österreich 
Botschaft der Republik Peru 
Botschaft der Republik Sambia 
Botschaft der Republik Südafrika 
Botschaft der Republik Türkei 
Botschaft der Republik Uganda 
Botschaft der Republik Ungarn 
Botschaft der Republik Zypern 
Botschaft der Tschechischen Republik 
Botschaft der Union von Myanmar 
Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika 
Botschaft der Volksrepublik Bangladesh 
Botschaft des Fürstentums Monaco 
Botschaft des Großherzogtums Luxemburg 
Botschaft des Königreichs Belgien 
Botschaft des Königreichs der Niederlande 
Botschaft des Königreichs Schweden 
Botschaft des Königreichs Spanien 
Botschaft des Vereinigten Königreichs  Großbritannien und Nordirland 
Botschaft von Australien 
Botschaft von Brunei Darussalam 
Botschaft von Costa Rica 
Botschaft von Irland 
Botschaft von Jamaika 
Botschaft von Japan 
Botschaft von Kanada 
Botschaft von Malaysia 
Botschaft von Neuseeland 
Generalkonsulat der Republik Türkei 
Schweizerische Botschaft, Vertretung der Schweizerischen Eidgenossenschaft in Deutschland 
Bundessteuerberaterkammer 
Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 
Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung Berlin 
Bundesbaugesellschaft Berlin mbH 
Bundesverwaltungsamt, Außenstelle Berlin-Lichtenberg 
Bundesversicherungsamt, Prüfdienst Krankenversicherung 
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
Bodenverwertungs- und -verwaltungsGmbH, Zentrale 
Deutscher Akademischer Austauschdienst 
Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 
Deutsche Einheit Fernstraßenplanung- und -bau GmbH 
Deutscher Familienverband 
Deutsches Patentamt, Techn. Informationszentrum Berlin 
DRK Generalsekretariat 
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 
Deutscher Wetterdienst -Verwaltungsbereich Ost-
Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen Otto von Guericke e.V. 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V. 
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Beigetretene Einrichtung 

Deutsche UNESCO-Kommission e.V. 
Haus der Jugendarbeit e. V. 
Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Bundesverband e. V. 
Verband der Ersatzkassen e. V. 
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) 
Zentrum für zeithistorische Forschung e.V. 
Eisenbahnbundesamt, Außenstelle Berlin 
Deutscher Frauenrat 
Generalzolldirektion - Direktion IX, Dienstort Plessow 
Generalzolldirektion - Direktion I, Dienstort Potsdam 
Bundeszentralamt für Steuern 
Generalzolldirektion - Direktion IX, Dienstort Berlin 
Hauptzollamt Berlin 
Hauptzollamt Frankfurt (Oder) 
Hauptzollamt Potsdam 
Zollfahndungsamt Berlin Brandenburg 
Zollkriminalamt Köln, Dienstsitz Berlin 
Alexander von Humboldt Stiftung, Wissenschaftsforum 
Archiv zur Geschichte der Max Planck Gesellschaft 
Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e.V. 
Nationale Akademie der Wissenschaften 
Deutsches Archäologisches Institut 
Deutsches GeoForschungsZentrum Potsdam 
Deutsches Institut für Urbanistik GmbH 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt e.V. 
Forschungsverbund Berlin e.V. 
Forschungszentrum Jülich GmbH, Außenstelle Berlin 
Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation - IAO 
Fritz Haber Institut der Max Planck Gesellschaft 
Julius Kühn Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen 
Julius Kühn Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflege 
Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS) 
Max Delbrück Centrum für Molekulare Medizin Berlin 
Max Planck Institut für Gravitationsphysik, Albert Einstein Institut 
Max Planck Institut für Infektionsbiologie 
Max Planck Institut für Kolloid und Grenzflächenforschung 
Max Planck Institut für Molekulare Genetik 
Max Planck Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie 
Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte 
Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. 
Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft 
Zentrum für Literatur und Kulturforschung 
Fulbright Kommission 
Gesellschaft für Entwicklung, Beschaffung und Betrieb bmH (g.e.b.b.) 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH 
Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit (GRS) mbH 
Hauptverband d landwirtschaftlichen Buchstellen u. Sachverständigen 
Institut für Zeitgeschichte, Außenstelle Berlin 
Internationale Arbeitsorganisation ILO - Vertretung in Deutschland 
Goethe Institut Berlin 
Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH 
Diakonisches Werk der EKD e. V. 
Ev. Aktionsgemeinschaft für Familienfragen e.V. 
Evangelische Kirche in Deutschland 
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. 
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Beigetretene Einrichtung 

Kommissariat der deutschen Bischöfe, Katholisches Büro Berlin 
BARMER Ersatzkasse, Regionalgeschäftsstelle Brandenburg 
BARMER Ersatzkasse, Regionalgeschäftsstelle Cottbus 
BARMER Ersatzkasse, Regionalgeschäftsstelle Frankfurt/Oder 
BARMER Ersatzkasse, Regionalgeschäftsstelle Potsdam 
BARMER GEK, Landesgeschäftsstelle Berlin/Brandenburg 
Bundesinnungskrankenkasse Gesundheit 
DAK Unternehmen Leben 
Hanseatische Krankenkasse 
KKH 
Schwenninger BKK 
Deutscher Landkreistag 
Deutscher Städtetag 
Landesvertretung Baden Württemberg 
Landesvertretung des Freistaates Sachsen 
Vertretung des Freistaats Thüringen 
Luftfahrt Bundesamt 
Deutsches Institut für Menschenrechte 
Deutsches Historisches Museum, Zeughaus 
Jüdisches Museum Berlin 
Auswärtiges Amt 
Bundeskanzleramt 
Bundesministerium der Finanzen 
Bundesministerium der Justiz 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Bundesministerium für Gesundheit 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
Bundespräsidialamt 
Bundesrat Verwaltung 
Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien 
Presse und Informationsamt der Bundesregierung 
Prüfungsamt des Bundes Berlin 
Deutsche Welle 
DeutschlandRadio Berlin 
Filmförderungsanstalt 
Rundfunk Orchester und Chöre GmbH 
Zweites Deutsches Fernsehen 
Statistisches Bundesamt, i. Punkt Berlin 
Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung 
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED Diktatur 
Friedrich Ebert Stiftung 
Friedrich Naumann Stiftung 
Heinrich-Böll-Stiftung e. V. 
Konrad Adenauer Stiftung 
Rosa Luxemburg Stiftung e.V. 
Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas 
Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft 
Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
Stiftung Topographie des Terrors 
Stiftung Wissenschaft und Politik 
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, Leitung 
Umweltbundesamt 
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Beigetretene Einrichtung 

Unfallkasse des Bundes, Außenstelle Berlin 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. 
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahn See, Regionaldirektion Berlin 
Visit Britain 
Deutsche Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen 
deutschen Wehrmacht 
Wasser und Schifffahrtsamt Berlin 
Wasserstraßen Neubauamt Berlin 
Zentrum für Internationale Friedenseinsätze 
Zentrum für Informationsverarbeitung u. Informationstechnik, Berlin 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Außenstelle Berlin 
Bundespolizeidirektion 11 
Europäisches Patentamt 
Bundesstiftung Magnus Hirschfeld 
Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e. V. 
Bundeseisenbahnvermögen, Dienststelle Nord Außenstelle Berlin 
Bund der Vertriebenen - Vereinigte Landsmannschaften und Landesverbände e. V. - Geschäftsstelle Berlin 
FDP-Fraktionsgeschäftsstelle im Deutschen Bundestag 
Die Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Standort Berlin 
Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit 
Deutsches Zentrum für Infektionsforschung e. V. 
Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung 

VBN 50 

Nr. Dienststelle 

1 Arbeitnehmerkammer Bremen 
2 Berufsgenossenschaft Bau - Hauptverwaltung 
3 Berufsgenossenschaft Bauwirtschaft Geschäftsstelle Bremen 
4 Berufsgenossenschaft Handel u. Warendistribution Bez. Verw. Bremen 
5 Berufsgenossenschaft Metall Nord Süd - Bez. Verw. Bremen; Nachfolge: BGHM 
6 Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Bremen 
7 Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Bremerhaven 
8 Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Celle 
9 Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Lüneburg-Uelzen 
10 Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Oldenburg 
11 Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Stade 
12 Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Verden 
13 Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse 
14 Bundesamt für Güterverkehr Bremen 
15 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (alle Dienststellen) 
16 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - Direktion Magdeburg -
17 Bundesanstalt Technisches Hilfswerk - Der Landesbeauftragte für Bremen 
18 Generalzolldirektion - Zahlstellenprüfung Bremen 
19 Generalzolldirektion - Dienstorte Bremen und Oldenburg 
20 Bundesnetzagentur Hannover - Standort Bremen 
21 Bundespolizeidirektion Hannover - Bundespolizeiinspektion Bremen 

22 
Bundeswehr (alle Dienststellen) vertreten durch: Bundesamt für das Personalma-
nagement der Bundeswehr (BAPersBw) - Referat ZS 2.4 -

23 Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
25 Deutsche Bundesbank - ehemalige Filialen Bremen und Oldenburg 
26 Deutsche Flugsicherung GmbH Bremen (DFS) 
27 Deutsche Rentenversicherung - Knappschaft-Bahn-See 
28 Deutsche Rentenversicherung - Oldenburg-Bremen 

juris Lex QS
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Nr. Dienststelle 

29 
Generalzolldirektion - Direktion IX - Bildungs- u. Wissenschaftszentrum der Bundesfi-
nanzverwaltung DSt. Bremen 

30 Hauptzollamt Bremen 
31 Zollamt Bremerhaven 
31 Hauptzollamt Oldenburg 
32 Jobcenter Oldenburg 
33 Kassenärztliche Vereinigung Bremen 
34 KK - atlas BKK ahlmann 
35 KK - BARMER 
36 KK - Deutsche Angestelltenkrankenkasse DAK 
37 KK - Hamburg-Münchener-Krankenkasse - jetzt: DAK 
38 KK - hkk - Erste Gesundheit 
39 KK - IKK-Classic 
40 KK - KKH 
41 KK - Postbeamtenkrankenkasse 
42 KK - Techniker Krankenkasse Servicezentrum 
43 KK - Techniker Krankenkasse- - Geschäftsstelle Bremen 
44 Spitzenverband der landwirtschaftlichen - Sozialversicherung 
45 Stiftung Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung 
46 Wasser- und Schifffahrtsstraßenamt Bremen 
47 Wasser- und Schifffahrtsstraßenamt Verden 
48 Zollfahndungsamt Hannover - Dienstsitz Bremen 
49 Zollfahndungsamt Hannover 
50 Agentur für Arbeit Hannover, Dst. Bremen (Familienkasse) 

VMS 15 

Nr. Dienststelle 

1 Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz 
2 Agentur für Arbeit Chemnitz 
3 Agentur für Arbeit Plauen 
4 Agentur für Arbeit Zwickau 
5 Agentur für Arbeit - Regionaldirektion Sachsen -
6 BARMER GEK (alle Geschäftsstellen) 
7 Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft - - Hauptverwaltung -
8 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (alle Dienststellen) 

9 
Bundeswehr (alle Dienststellen) vertreten durch: Bundesamt für das Personalmanagement 
des Bundeswehr (BAPersBw) - Referat ZS 2.4 -

10 D A K (alle Geschäftsstellen) 

11 
Deutsche Bundesbank 
- Hauptverwaltung Leipzig -

12 
Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 
- Außenstelle Chemnitz -

13 IKK-Classic (alle Geschäftsstellen) 
14 KKH (alle Geschäftsstellen) 
15 Agentur für Arbeit Freiberg 

VMT 23 

Nr. Dienststelle 
1 Agentur für Arbeit Erfurt - Interner Service Erfurt - zuständig für: Erfurt, Jena, Gotha, Suhl 
2 BARMER GEK (alle Geschäftsstellen) 
3 Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft - Hauptverwaltung -
4 Berufsgenossenschaft Holz und Metall 

juris Lex QS
28042024 ()
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Nr. Dienststelle 
5 Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten 
6 Bundesamt für Güterverkehr, Außenstelle Erfurt 
7 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (alle Dienststellen) 

8 
Bundesamt für zentrale Dienste und offene 
Vermögensfragen  Außenstellen Erfurt u. Gera 

9 
Bundeswehr (alle Dienststellen) vertreten durch: Bundesamt für das Personalmanagement 
des Bundeswehr (BAPersBw) - Referat ZS 2.4 -

10 DAK (alle Geschäftsstellen) 
11 Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehem. DDR 
12 Deutsche Bundesbank - Hauptverwaltung Leipzig -
13 Deutsches Patent- und Markenamt - Dienststelle Jena -
14 Bundesarbeitsgericht 
15 Eisenbahn-Bundesamt - Außenstelle Erfurt -
16 Friedrich-Loeffler-Institut 
17 Hauptzollamt Erfurt 
18 IKK-Classic - (alle Geschäftsstellen) 
19 KKH (alle Geschäftsstellen) 
20 Salus BKK (alle Geschäftsstellen) 
21 Techniker Krankenkasse - Kundenberatungsregion 2 / Berlin -
22 Techniker Krankenkasse - Landesvertretung Thüringen -
23 Techniker Krankenkasse - Operative Kundenbindung -

VOS 17 

Dienststelle 

Agentur für Arbeit 
BAMF 
BARMER 
Bundesverwaltungsamt – Außenstelle Osnabrück – 

Bundeswehr (alle Dienststellen über Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr) 

Deutsche Stiftung Friedensforschung (DSF) 

Hauptzollamt Osnabrück 

Zollfahndungsamt Hannover 
HKK (Krankenkasse) 
IB-Bildungszentrum Osnabrück 
IKK classic 
pronova BKK 
Techniker Krankenkasse 
THW 
Bundespolizeirevier Osnabrück 
DAK-Gesundheit 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt 

VRR 58 

Nr. Dienststelle 

1 BG Bau Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft - Bezirksverwaltung Mitte -
2 BG Bau Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft - Hauptverwaltung -
3 BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) - Verwaltungszentrum Düsseldorf 
4 Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse -
5 Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Bochum 
6 Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Dortmund 
7 Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Düsseldorf 
8 Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Gelsenkirchen 

juris Lex QS
28042024 ()
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20
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50
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Nr. Dienststelle 

9 Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Hagen 
Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Hamm 

11 Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Köln (inkl. Familienkasse NRW West) 
12 Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Krefeld 
13 Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Mönchengladbach 
14 Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Oberhausen 

Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Recklinghausen 
16 Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Solingen (aufgegangen in Nr. 18) 
17 Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Wesel 
18 Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Wuppertal und Solingen 
19 Bundesagentur für Arbeit - Regionaldirektion NRW 

Bundesagentur für Arbeit - Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) 
21 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (alle Dienststellen) 
22 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
23 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
24 Bundesanstalt für Post und Telekommunikation 

Bundesfinanzdirektion West (jetzt Direktion NNNNNN der GZD) 
26 Bundesnetzagentur 
27 Bundespolizeidirektion Sankt Augustin 
28 Bundesverwaltungsamt 
29 Bundeswehr (alle Dienststellen) vertreten durch: Bundesamt für das Personalmanagement der 

Bundeswehr (BAPersBw) - Referat ZS 2.4 -
Deutscher Wetterdienst Essen 

31 DRV Knappschaft-Bahn-See 
32 DRV Knappschaft-Bahn-See 

Dienst- und Serviceleistungen GmbH (DSL GmbH) 
33 DRV Knappschaft-Bahn-See - Klinikum Vest GmbH 
34 Unfallversicherung Bund und Bahn 

Engagement Global GmbH, Außenstelle Düsseldorf 
36 Hauptzollamt Dortmund 
37 Hauptzollamt Duisburg 
38 Hauptzollamt Düsseldorf 
39 Hauptzollamt Krefeld 

Informationstechnikzentrum Bund (ITZ Bund) 
41 KK - BARMER 
42 KK - BIG direkt gesund 
43 KK - DAK - Unternehmen Leben 
44 KK - DAK Gesundheit Unternehmen Leben 

KK - IKK-Classic 
46 KK - KKH 
47 KK - Novitas BKK 
48 KK - Postbeamtenkrankenkasse Dortmund 
49 KK - TKgesundheit GmbH - Standort: Schifferstraße 44, 47059 Duisburg 

Luftfahrt-Bundesamt - Außenstelle Düsseldorf 
51 Zollfahndungsamt Essen 
52 Bundesanstalt THW Bonn 
53 Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information - DIMDI 
54 Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Duisburg 

IUF - Leibnitz-Institut für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düssel-
dorf 

56 Deutsche Diabetes Forschungsgesellschaft e. V. 
57 Berufsgenossenschaft Holz und Metall 
58 Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion 

juris Lex QS
28042024 ()
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VRS 159 

Bezeichnung der Dienststelle des Bundes 

Absatzförderungsfonds der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft 
Hauptzollamt Köln – Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
aid Infodienst: Verbraucherschutz - Ernährung - Landwirtschaft e.V. 
Alexander-von-Humboldt-Stiftung 
Auswärtiges Amt – Dienstsitz Bonn 
Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten 
Beschaffungsamt des Bundesministerium des Innern 
Bundesministerium des Inneren – Dienstsitz Bonn 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales – Dienstsitz Bonn 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend – Dienstsitz Bonn 
Bundesministerium für Finanzen – Dienstsitz Bonn 
Bundesministerium für Gesundheit 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz – Dienststelle Bonn 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Dienstgebäude Bonn 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – Dienstsitz Bonn 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit u. Entwicklung 
Agentur für Arbeit Brühl 
Agentur für Arbeit Bonn (inkl. Familienkasse) 
Agenturen für Arbeit Köln (inkl. Familienkasse) und Bergisch Gladbach 
Bundesagentur für Arbeit, Zentralstelle Auslands- und Fachvermittlung 
Germany Trade and Invest – Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH 
Bundesakademie für öffentliche Verwaltung / Hochschule des Bundes 
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
Bundesamt für den Güterverkehr 
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 
Bundesamt für Justiz 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – Dezentrales Referat Köln 
Bundesamt für Naturschutz 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
Bundesamt für Strahlenschutz – Dienststelle Bonn 
Bundesamt für Verfassungsschutz - Dienststelle Köln 
Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen – Dienstsitz Bonn 
Bundesanstalt für Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - Sparte Bundesforst / Bundesforststelle Wahnerheide 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Verkauf Nebenstelle Köln, Verwaltungsaufgaben Hauptstelle Dort-
mund 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
Bundesanstalt für Post und Telekommunikation 
Bundesanstalt für Straßenwesen 
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 
Bundesanzeiger Verlag GmbH 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen 
Bundesarchiv, Zwischenarchiv und Edition Dokumente zur Deutschlandpolitik 

juris Lex QS
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Bezeichnung der Dienststelle des Bundes 

Bundeseisenbahnvermögen – Hauptverwaltung -
Bundeseisenbahnvermögen – Dienststelle West 
Bundesfinanzdirektion West – Zentralstelle für Anlagen und Geräte 
Generalzolldirektion 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
Bundesinstitut für Berufsbildung 
Bundesinstitut für Sportwissenschaft 
Bundeskanzleramt – Dienstsitz Bonn 
Bundeskartellamt 
Bundeskriminalamt 
Bundesfinanzakademie im Bundesministerium der Finanzen 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas und Telekommunikation 
Bundesnotarkammer KdöR 
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin 
Bundespolizeipräsidiums - Außenstelle Sankt Augustin 
Bundespolizeiabteilung Sankt Augustin 
Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum in Swisttal 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, Bonn 
Bundesrat – Außenstelle Bonn 
Bundesrechnungshof 
Bundesversicherungsamt 
Bundesverwaltungsamt 
Bundeszentralamt für Steuern 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
Bundeszentrale für politische Bildung 
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien 
Der Beauftragte für die deutsch-französische Zusammenarbeit 
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Der Bundesbeauftragte für die Sozialversicherungswahlen 
Deutsche AIDS-Stiftung Bonn 
Deutsche Bundesbank – Hauptverwaltung Düsseldorf – Filiale Köln 
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. 
Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. 
Deutsche Welle 
Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. 
Deutsches Archäologisches Institut – Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen 
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik gGmbH 
Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. 
Eisenbahnbundesamt 
Eisenbahnbundesamt – Außenstelle Köln 
Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung 

Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik (FHR); 
Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie (FKIE) 
Friedrich-Ebert-Stiftung 
Gesis - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 
Hauptzollamt Köln - Dienstsitze Köln und Bonn 
Hauptzollamt Köln – Zollamt Gummersbach 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
Knappschaft-Bahn-See – Regionaldirektion Bergheim 
Kompetenzzentrum für Kassen- und Rechnungswesen des Bundes 
Konrad-Adenauer-Stiftung 

juris Lex QS
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Bezeichnung der Dienststelle des Bundes 

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland 
Max-Planck-Institut für Mathematik 
Max-Planck-Institut für Radioastronomie 
Max-Planck-Institut Gemeinschaftsgüter 
Monopolkommission 
Otto-Bennecke-Stiftung e.V. 
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung – Dienstsitz Bonn 
Prüfungsamt des Bundes Köln 
Statistisches Bundesamt – Zweigstelle Bonn 
Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland 
Stiftung für ehemalige politische Häftlinge 
Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 
InformationsTechnikZentrum Bund 
Zollfahndungsamt Essen – Dienstsitz Köln 
Zollkriminalamt 
Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung - Dienstsitz Köln 
Deutsche Rentenversicherung Bund - Prüfbüro Köln 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. 
Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz 
mhplus Betriebskrankenkasse 
Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung 
Kaufmännische Krankenkasse 
BG Rohstoffe & chemische Industrie Bezirksdirektion Köln 
Engagement Global gGmbH 
Salus BKK 
Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V. 
Deutsches Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit gGmbH 
Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V. 
Goethe-Institut Bonn 
Barmer GEK 
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung e.V. 
Institut für Mittelstandsforschung 
Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 
HEK-Hanseatische Krankenkasse 
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 
Italienisches Generalkonsulat 
Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. 
Techniker Krankenkasse 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
pronova BKK 
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit mbH 
Cusanuswerk - Bischöfliche Studienförderung 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Dienststelle Bonn 
Aktion Psychisch Kranke e.V. 
Museumsstiftung Post und Telekommunikation 
Embassy of the State of Qatar - Medical Office 
European Forest Institute 
Studienstiftung des deutschen Volkes e.V. 
DAK 
Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik - Gesetzliche Unfallversicherung 
Kreditanstalt für Wiederaufbau - Außenstelle Bonn 

juris Lex QS
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Bezeichnung der Dienststelle des Bundes 

Zukunft-Umwelt-Gesellschaft gGmbH (ZUG) 
Servicebüro Jugendmigrationsdienste 
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung 
Generalzolldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt 
BundesInnungskrankenkasse Gesundheit 
DBH e. V. Fachverband für Soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik 
Wissenschaftsrat 

VVS 23 

Name der Behörde / Dienststelle des Bundes 

Bundesamt für Güterverkehr 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
Bundespolizeidirektion Stuttgart 
Bundesverwaltungsamt - Außenstelle Stuttgart 

alle Bundeswehrdienststellen im VVS Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
(BAPersBw)- Referat ZS 2.4 – 

DAK-Gesundheit 
Bundesanstalt für Post und Telekommunikation 
Deutscher Wetterdienst 
Eisenbahn-Bundesamt 
Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart 
Unfallversicherung Bund-Bahn 
Engagement Global gGmbH 
IKK classic 
KKH 
Luftfahrtbundesamt - Außenstelle Stuttgart 
Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Stuttgart 
ITZ Bund - Außenstelle Stuttgart 
Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) 
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) 
Verwaltungsberufsgenossenschaft 
Bezirksverwaltung Ludwigsburg 
BARMER 
Berufsgenossenschaft Holz und Metall 
Bundeseisenbahnvermögen Dienststelle Süd 

ZVON 

Nr. Dienststelle 

1 Generalzolldirektion - Direktion I, Dienstort Potsdam, Service-Center Südost 
2 IKK classic 
3 Agentur für Arbeit Bautzen 
4 Kaufmännische Krankenkasse KKH 
5 Hauptzollamt Dresden 
6 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (alle Dienststellen) 
7 Bundeswehr (alle Dienststellen) vertreten durch: Bundesamt für das Personalmanagement der Bun-

deswehr (BAPersBw) - Referat ZS 2.4 -

juris Lex QS
28042024 ()



Nr. Dienststelle 

8 Barmer GEK 
9 Agentur für Arbeit Chemnitz Familienkasse Bautzen 

WT 38 

1 Barmer Ersatzkasse 
2 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (alle Dienststellen) 

3 
Bundeswehr (alle Dienststellen) vertreten durch: 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr (BAPersBw) Referat ZS 2.4 

4 Zollfahndungsamt Hannover 
5 Bundesagentur für Arbeit Agentur für Arbeit Dortmund 
6 Bundesagentur für Arbeit Agentur für Arbeit Paderborn 
7 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
8 Bundesanstalt Technisches Hilfswerk Geschäftsbereich Bielefeld 
9 Bundeseisenbahnvermögen KVB Münster 
10 Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel 
11 Deutsche Angestellten Krankenkasse DAK 
12 Hauptzollamt Bielefeld 
13 Holz-Berufsgenossenschaft Bielefeld 
14 IKK-Classic 
15 KKH-Allianz 
16 BG BAU Hauptverwaltung 
17 Bundesagentur für Arbeit Agentur für Arbeit Dortmund 
18 Bundesagentur für Arbeit Agentur für Arbeit Hamm 
19 Bundesagentur für Arbeit Agentur für Arbeit Soest 

20 
Bundesagentur für Arbeit 
Agentur für Arbeit Warendorf 

21 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Münster 
22 Bundeseisenbahnvermögen KVB Münster 
23 Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel 
24 Bundesinnungskrankenkasse BIG direkt gesund 
25 Bundesnetzagentur ASt. Münster 
26 Bundespolizeiinspektion Münster 
27 Bundesverwaltungsamt Außenstelle Hamm 
28 Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, Hamm 
29 Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, Münster 
30 Generalzolldirektion Direktion IX Bildungszentrum BFV und FH Bund 
31 Hauptzollamt Bielefeld 
32 Hauptzollamt Dortmund 
33 Hauptzollamt Münster 
34 KK Deutsche Angestellten Krankenkasse DAK 
35 KK Hanseatische Krankenkasse 
36 KK Techniker Krankenkasse Münster 
37 Wasserstraßen-und Schifffahrtsamt Rheine 
38 Bundesagentur für Arbeit Agentur für Arbeit Siegen 
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